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Vorlage Nr. 
 

 

29/20 

öffentliche Sitzung          X 

nicht öffentliche Sitzung           

          Zuständigkeit: Bürgermeister    
 

Beratungsfolge Datum ja Nein Enth. 

        

 
 
 
Betreff: 
 
Aufhebung des Beschlusses  Nr. 18/20 über die Änderung der Hauptsatzung der 
Gemeinde Schenkendöbern  vom 01.09.2020 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Schenkendöbern  beschließt, den Beschluss Nr.  
18/20 vom 01.09.2020 aufzuheben. (Siehe Begründung) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abstimmungsergebnis: 
 

Gesetzliche Zahl d. Mitglieder der GV: 15 
 

davon anwesend: 
 

Ja-Stimmen: 
Nein-Stimmen: 
Enthaltungen: 

 
 

Hanni Dillan       Ralph Homeister     
Vors. d. Gemeindevertretung    Bürgermeister 



Begründung: 
 

 
Die Kommunalaufsicht des Landkreises Spree Neiße hat in Ihrer Stellungnahme zu der 
von uns angezeigten geänderten Hauptsatzung auf einen Fehler im Verfahren des 
Satzungserlasses hingewiesen: 
 

Das Schriftstück der öffentlichen Bekanntmachung von Zeit, Ort und 
Tagesordnung der Gemeindevertretersitzung am 01.09.2020 ist mit dem 
24.08.2020 datiert. Der Zeitpunkt des Aushangs der Öffentlichen 
Bekanntmachung ist auf den 21.08.2020 und somit vor Erstellung des 
Schriftstückes selbst datiert. 
 

Aus Gründen der Rechtssicherheit wird daher empfohlen, das Verfahren des 
Satzungserlasses ab dem Zeitpunkt des Verfahrensfehlers zu wiederholen. Das 
bedeutet, dass der Beschluss Nr. 18/20 vom 01.09.2020 aufzuheben und ein neuer 
Beschluss zur Änderung der Hauptsatzung zu fassen ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:     Ja / Nein 
          
Die Mittel stehen im Haushaltsplan zur Verfügung:    Ja  /  Nein 
   
Die Maßnahme verursacht Folgekosten:     Ja  /  Nein  
   
         einmalig ___________ EUR  
         Jährlich  ___________ EUR 
 
 

             
           __________________________ 
         zuständiger Amtsleiter 
 


